
Vom Konsıstorium FLandeskirchenamt

Von rıch Grauheding

Das heutige Landeskirchenamt 1n 1e]1 steht 1ın der Nachfolge
des Konsistoriums des Jahres 1868 Deshalb ist durchaus berech-
tigt un! legıtım, der einhundertsten Wiederkehr des Tages,
dem 298. Mai 1868 das Konsistorium 1in 1e] 1NsSs Leben Cıre
ıst, gedenken. Aber beide, das Konsistorium des Jahres 1868
un das Landeskirchenamt des Jahres 1968 sınd nıcht iıdentisch.
/Ziwar haben beide VOoO  $ ihrer Struktur un iıhrem Aufbau her das
eıne gemeınsam, da{fß S1e Kollegialbehörden sınd; auch gew1sse Al
gemeıne Aufgaben der Verwaltung der Angelegenheiten der Lan-
deskirche sınd dıe gleichen. ber Inhalt un! Auftraggeber haben
gewechselt.

Im Jahre 1868 stand der Spiıtze der Landeskirche der Könıg
VO  —_ Preußen als SUMMMUS EPISCOPUS un nhaber des andesherr-
lichen Kıirchenregiments. Er regiıerte dıe Kirche ZWAarTr nıcht absolut,
sondern 1n der Gesetzgebung synodale Zustimmung gebunden.
ber seinen Wiıllen konnte eın Kirchengesetz zustande
kommen. Er erteılte den (resetzen die Sanktion, den (Gresetzes-
befehl. Er ernannte die Beamten der Kirchenbehörde. Er WarTr Aıyıta
sichts- un!: Beschwerdeinstanz ber die Behörden se1nes Kırchen-
regıments. Er berief  ’ V  r  e und schloß die Synode. Im übrıgen
irug S damals weni1g AQUS, welcher rechtlichen Natur die Konsısto-
rıen, ob s1e Organe der Kırchenregierung oder der Staatsregierung

Dies alles WAar damals mehr oder weniıger unproblematisch.
Man tat, W Aas se1nes Amtes WAT, 1mM Dienst un: ZU Besten der
Landeskirche, umkleıdet un gestutzt durch dıe Autorität und
Macht des Staates.

Die Kınverleibung Schleswig-Holsteins 1ın den preußischen Staat
hatte vielleicht nahegelegt, auch die Kirche der Evangelischen
Kirche der Altpreußischen Union einzuglıedern un damıt dem
Evangelischen Öberkirchenrat 1n Berlin unterstellen. Es hat
auch Bemühungen ıin dieser Rıchtung nıcht gefehlt. Da das
verhindert werden konnte, lıegt einma|l daran, dafß 1in Schleswig-
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Holstein eın schleswig-holsteinisches Nationalgefühl sehr stark
ausgepragt ist un: das and eine besondere geıistige Eıgenart be-
sıtzt Zum anderen aber spielte hierbei eine Sanz entscheidende
Rolle die Frage der Wahrung des lutherischen Bekenntnisstandes.
So War der Verzicht auf die Eingliederung der Schleswig-Holstei-
nıschen Landeskirche 1n die Evangelische Kirche der Altpreußi-
schen Union un: auf dıe Unterstellung des Kieler Konsistoriums
unter den Kvangelischen Oberkirchenrat 1n Berlin nıcht NUur ein
Akt der Staatsklugheit, der zugleich der Bewußtseinslage des Kır-
chenvolkes entgegenkam. Dieser Verzicht beinhaltet zugleich das
Anerkenntnis dessen, 1n elch hohem Maße Kirchenbildung un
Bekenntnisstand zusammengehören und nıcht voneinander BC-
trennt werden können. Welche Bedeutung diese Frage damals
hatte, wiırd auch deutlich der Ansprache des Präsidenten un!
der Mitglieder des Konsistoriums die evangelısch-lutherischen
Gemeinden un Prediger in Schleswig-Holstein VO Mai 1868,
In der CS unter anderem hel

„Wiır halten fest dem alten Glauben HSC Väter als eiınem
teuren Erbe Den Schatz, welchen unseTe evangelisch-lutherische
Kırche 1n der unveranderten Augsburgischen Confession besitzt,
halten WITr hoch un euer, un: werben iıhn unter (Gottes gnadıgen
Beistand unserer Kırche bewahren.“

So ist bis auf den heutigen Tag Schleswig-Holstein der Besitz
einer eigenen „Landes”-Kırche erhalten geblieben.

Nunmehr galt C5S, die verfassungsmäligen Grundlagen für die
Aufbauarbeit 1ın der Landeskirche schaffen. Die zunäachst
erlassene (Gemeindeordnung VOoO  — 1869 wurde bereıts 15876 durch
die Kirchengemeinde- un Synodalordnung rsetzt Wenn auch
schon nıcht ZUrTr Altpreußischen Union gehörıg, WAar INa  } doch
offen dafür, gyEWISSE bewährte Grundsätze iırchlicher Eıgenstan-
dıigkeit un: Selbstverwaltung als Vorbilder Aaus der Rheinisch-
Westfälischen Kirchenordnung übernehmen. Freilich galt cS,
diese erst 1mM Lande einzuwurzeln un: ZU Leben bringen.
Heute gehört gerade 1€es mıt den Selbstverständlichkeiten kir-
chenrechtlichen Denkens un Handelns, die sıch durch dıe gesamte
Rechtsordnung hindurchziehen.

{1

Mit der Staatsumwälzung 1mM Jahre 1918 WAar auch für die
Schleswig-Holsteinische Landeskirche eine CUC Siıtuation geschaf-
fen Die staatskirchliche Epoche WAar nde umm-
episkopat des Landesherrn un: landesherrliches Kirchenregiment

1n Fortfall geraten Nach Artikel 137 bs. 1 der
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Reichsverfassung Vom 11. August 1919 besteht keine Staatskirche
mehr Staat un: Kırche sind damıiıt de Jure getirennt. Diese ren-

NUNg ieß S1 jedoch de tacto nıcht chemisch rein durchführen.
Vielmehr hat Cs auf vielen Gebieten noch mannigfache Verflech-
tungen VOon Staat un Kirche gegeben. So hat bereits Ulrich Stutz
die Formel Von der „hinkenden Irennung“ Von Staat un: Kirche
gepragt ewisse noch nıcht abgebaute Restbestände staatlıcher
Aufsicht ber die Kıirche, etwa auf dem Gebiet des Kırchensteuer-
rechts oder dem der kirchengesetzlichen Ordnung der vermogens-
rechtlichen Vertretung der Kirchen un: ihrer Verbände, haben
sıch bis auf den heutigen Tag erhalten.

Artikel 89 Abs der Preußischen Verfassung bestimmte,
daß die Rechte, die dem König als Träger des landesherrlichen
Kirchenregiments zustanden, VO  — TEe1 durch das Staatsministerium

bestimmendenMiınistern evangelischen Glaubens ausgeübt WCCI-
den, solange nıcht dıe evangelische Kirche diese Rechte durch staats-
gesetzlıch bestätigte Kirchengesetze auf kirchliche Organe über-
tragen hat Diese Bestimmung hatte ausgesprochenermaßen ber-
gangscharakter. Sie stellte aber iın Verbindung mıiıt Artikel 137
Abs der Weimarer Reichsverfassung, wonach jede Religions-
gesellschaft ihre Angelegenheiten innerhal der Schranken des
für alle geltenden Gesetzes selbständig ordnet un: verwaltet, die
Landeskirche VOT die Notwendigkeit, die Kirchenverfassungsfrage
für Schleswig-Holstein NECUu aufzurollen, 1mM Fortschreiten auf
dem mıiıt der Kirchengemeinde- un Synodalordnung 1m Jahre 1876
schon betretenen Wege sıch eine eCue Kirchenverfassung schaf-
fen Das ist durch die Verfassung der Kvangelisch-Lutherischen
Landeskirche Schleswig-Holsteins VO September 19292 Bschehen. In ıhr nımmt nunmehr das Landeskirchenamt die Stelle
der landeskirchlichen Verwaltungsbehörde, frej vVvVon allen staat-
lıchen Einflüssen, eın Au den Namen „Konsistorium“ wurde
bewußt seliner Belastung Aaus der staatskirchlichen Epoche
un 1mM Zuge der Überwindung des Landeskirchentums zugunsten
der Bezeichnung „Landeskırchenamt“ verzichtet. Dabei ist darauf
hinzuweısen, daß diese Bezeichnung 1in den deutschen Landes-
kiırchen bis auf den heutigen Tag keineswegs einheitlich 1n Übung
steht Landeskirchenämter gibt 65 außer 1n Schleswig-Holstein
ZU Beispiel noch 1n Hannover, Kurhessen- Waldeck, Rheinland
un: Westfalen. In Baden, Württemberg, Mecklenburg und ()lden-
burg tragt die entsprechende Behörde die Bezeichnung „Öber-
kirchenrat“. Bayern, Thüringen un Pfalz neNnNnen iıhre kirchliche
Verwaltungsbehörde „Landeskirchenrat“. Dagegen haben die alt-
preußischen Kirchenprovinzen nach 1918 dıe Bezeichnung „Kon-
sıstorıum “ beıibehalten, un: Berlin-Brandenburg, Sachsen (Magde-
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burg), Pommern und Schlesien verwenden diesen Begriff
heute noch, ohne dafß ırgend jemand auf den Gedanken käme, s1e
etwa als Repräsentanten eines konsistorialen Verfassungsprinzips
alter Pragung kennzeichnen. Daraus erhellt, dafß Aaus der Be-
zeichnung der Behörde un für sich un alleın noch keine
Schlüsse ber iıhren Charakter ziıehen sınd Offenbar hat der
Gesetzgeber 19292 auch selbst empfunden, wWw1e wen1g 1mM Grunde
gdie Behördenbezeichnung für den Status der Behörde
austragt. Denn SONSs ware Ccs nıcht recht verständlich, da{fß INa  -
TOLZ Änderung des Namens der Behörde noch mehr als dreiliig
Jahre lang den traditionellen Amtsbezeichnungen ihrer Mit-
glieder, „Konsistorialpräsıdent”, „Oberkonsistorialrat”, „Konsisto-
rialrat., festgehalten hat

111

ber eın Menschenalter lang hat die Verfassung VOon 19292 der
Landeskirche gute j1enste geleistet. Sie hat vermocht, dıe
Landeskirche ın der eıt des Kirchenkampfes VOT allergröfßten
Schäden bewahren. Im Grunde5 WAar das ILandes-
kirchenamt als Verwaltungsbehörde nach dem Zusammenbruch
1945 das einzıge noch einigermaßen intakte Organ auf der Ebene
der Landeskirche, VO  - Aaus der Neuautbau in Angriff
IN werden konnte. Das darf allerdings nıcht darüber hinweg-
täuschen, dafß dıe Verfassung VO  —; 19292 W1e€e alle Kirchenverfas-
SUNSCH der Weimarer eıt TOLZ aller Bemüuühung, auch theologische
Gesichtspunkte walten lassen, in einem nıcht unerheblichen Um-
fang politischen Zeiteintlüssen zuganglıch SEWECSCH Wa  —$ Noch Warl
die theologische Lage stark VO irchlichen Liberalısmus gepragt
Der kirchliche „Parlamentariısmus” (feste Gruppen in den Syno-
den!) stand ın Blüte Durchweg wurde noch miıt den traditionellen
un historisch gewordenen episkopalen, konsistorialen und SYNO-
dalen Elementen gearbeıtet, wobe!l diıe Hervorhebung des synoda-
len Gedankens erst langsam Boden SCWANN. So War die Ver-
fassung VO  — 19292 1mM GrundeS! theologisch Ww1e kirchen-
rechtlich nichts anderes als Vollendung un: Abschlufß des eunNn-
zehnten Jahrhunderts.

So ware wahrscheinlich die eıt iın der Mitte uUunNnseTrCecs Jahrhun-
derts ohnehin reif SECWESCH für eine Neubesinnung ber das Ver-
ständnis VOo Wesen unNnserer Kıirche, auch ohne das unkirchliche
Regiment der Deutschen Christen und ohne den ruck des NS-
Regımes, die die verfassungsmäligen Urgane ZUeil außer raft
gesetzt oder willkürlich umgestaltet hatten. Immerhin haben diese
Fakten un die damıt 1mM Kirchenkampf gesammelten Erfahrungen
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bewirkt, dafß INnNd  - 1in fast allen deutschen evangelischen Landes-
kirchen nıcht wıeder, Was ja sıch möglıch SEWECSCH ware, dıe
Rechtslage nach den VOT 1933 geltenden Verfassungen angeknüpft
hat, sondern daß INa  — sechr bald nach 1945 1in Überlegungen dar-
ber eingetreten ıst, WwW1€e die Kirche NECUu ordnen ware auf der
Grundlage der 1n der Barmer theologischen Erklärung 1934 auf-
gestellten Grundsatze, die allerdings 1mM wesentlichen 1in Negatıo-
181  — gipfelten: eın Führerprinzıp, eın Zentralismus iın gesamt-
iırchlicher Schau (DEK keine Bagatellisierung des Bekenntnis-
standes der Landeskirchen un! Gemeinden, keine Entmündigung
der Gemeinden, keine Behördenkirche! Damit SINg einher eıne
Unterbewertung der kirchlichen Verwaltungsarbeıit chlechthin Als
eın Zeichen dıeser Unterbewertung ist 6S auch anzusehen, da{fß
manche Piarrer, dıe sıch 1n Fragen der geistliıchen Leitung der Be-
kennenden Kirche un ıhren Urganen unterstellt hatten, dennoch
nıcht selten vollıg unbekümmert und WI1e selbstverständlich ın
Besoldungsfragen un anderen Fragen der außeren Ordnung wel-
ter mıiıt iıhren Konsistorıen bzw Landeskirchenämtern verkehrten.

Eıs hat sıch annn gezeigt, WI1eE schwier1g 65 ist, diese Negationen
1Ns Positive wenden. So sınd die Lösungen iın den einzelnen
Landeskirchen sehr verschıeden. Eıne Normalverfassung für CVd

gelische Kırchen annn 6S nıcht geben. Die Einrıchtung un Zuord-
NUNSs der kirchenleitenden Organe (Synode, Kirchenleitung, Kır-
chenverwaltung, leitendes geistliches Amt) annn sechr verschieden
gestaltet se1n. Unterschiede in den reformatorischen Bekenntnissen
un geschichtlich gewordene Verhältnisse wirken dabei mıt 7 war
hatte die Erklärung ZUT Rechtslage VO  —$ Barmen 1934 den Grund-
satz aufgestellt, dafß „1N der Kirche eiıne Scheidung der außeren
Ordnung VO Bekenntnis nıcht möglıch ist Darüber hinaus ist
CS weder 1mM Kirchenkampf och spater gelungen, allseıtig kır-
chenrechtlich überzeugenden Lösungen des Verhältnisses
VO  e} Kirchenleıtung un Kirchenverwaltung durchzustoßen. Aller-
dings acht iın stärkerem aße eine gewI1sse Vernachlässigung
un Geringschätzung zunehmend einem größeren Verständnis für
Wert un Verantwortung irchlicher Verwaltung Platz

Eınıge der deutschen Landeskirchen haben be1 iıhrer Vertfas-
sungsreform schr schnell gearbeitet un S1e bald ZU Abschlufß
gebracht. Andere wıederum haben laänger gebraucht, und einıge
sınd selbst heute mıiıt ıhren Überlegungen noch nıcht fertig. Dabeı
zeıgt S1  9 dafß dıe Bezeichnung der Ordnungswerke sehr unter-
schiedlich ist Stärker als früher wırd jetzt der Begriff „Verfas-
sung” (Kirchenverfassung) als dem sakularen Bereich entlehnt
ermieden. Einıge Landeskirchen SIN  d ın ıhrer Terminologıe für
das Ordnungswerk wıeder dem reformatorischen Begriff der
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Kirchenordnung zurückgekehrt. Andere wiıederum verwenden die
Begriffe „Grundordnung“ oder „Rechtsordnung”“ ZW ar in Anleh-
NUung die ten Kirchenordnungen, ber doch auch ohl in der

dessen, daß diese mehr SEWESCH sind als dıerichtigen Erkenntnis
Verfassungen heute Solche alles umfassenden Kirchenordnungen
sind heute nıcht mehr möglıch. An iıhre Stelle ist eıne Vielzahl VO  —;

Ördnungen getreten. Hınzu kommt die wachsende Erkenntnıis, dafß
auch der Spiritualisierung des Kirchenrechts geWwI1sse renzen EO-
SETIZ sind Man WAarlr wıieder nuchterner geworden. Fuür den recht-
lıchen Gehalt der Ordnung ber ist die Begriffsbestimmung 1m
Grunde unerheblich.

Am 6. Maı 1958 hat dıe Landessynode die C Rechtsordnung
verabschiedet. Es hat lange gedauert, bıs CS diesem Beschlufß w
xommen ist Bereıts die 1m August 1945 zusammengetretene AVOF=-
läufige Gesamtsynode” 1n Rendsburg, miıt der „eIn
schnitt der Geschichte unserer Landeskirche begann CC (Bischof
Halfmann), hatte einen Verfassungsausschufß eingesetzt mıt der
Aufgabe, dıe Kirchenverfassung überprüfen. Auf iıhrer zweıten
Tagung 1m September 1946 wurden ann verschiedene die Ver-
fassung andernde (Gesetze verabschiedet: das Kirchengesetz ber
die Bildung kirchlicher Organe, das Kirchengesetz ber dıe
Bildung VO  $ Propsteisynoden, das Kirchengesetz ber dıe Bıldung
der Landessynode und das Kirchengesetz ber dıe Umbildung der
Kıirchenleitung. Gleichzeitig wurde auf dieser Tagung eın
Ausschufßß ZUTLC Vorbereıiıtung einer Kirchenverfassung und
Kirchenordnung eingesetzt, der ber dıe Tagung hınaus 1n Tätıg-
keıt blıeb, aber dennoch seinen Aulftrag bis ZAU nde der Leg1s-
laturperiode der vorläufigen Gesamtsynode nıcht ZU Abschluß
bringen konnte: beschränkte sıch vielmehr darauf, der NECU-

gewählten Landessynode 1mM Oktober 1947 die Annahme e1nes
Gesetzentwurfes empfehlen, durch den Bestimmungen der Ver-
fassung VO 1922. deren Änderung vorab für vordringlich e..

achtete, geändert werden ollten Mit der Annahme diıeser Vorlage
hat die Landessynode zugleich eınen 9 Aaus fünfzehn Mit-
gliedern bestehenden Ausschufß eingesetzt, der den Aulftrag erhielt,
den Entwurf eıner Kirchenordnung vorzulegen. DDieser Ausschufß
hat seine Arbeıt 1mM Aprıl 1948 aufgenommen un: nach tast füntf-
jahrıger Dauer 1m Januar 1953 abgeschlossen.

Die Grundkonzeption dieses Entwurtfs sah VOTLT eine Kirchen-
ordnung, bestehend Aaus 1er Büchern. Buch sollte dıe (Grund-
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ordnung miıt s1ieben Grundartikeln enthalten, Buch die Rechts-
ordnung, während die Gottesdienstordnung das Buch 11 un! die
UOrdnung des irchlichen Lebens das Buch 11 bilden sollten. Alleın
diese Konzeption fand nıcht die Billıgung der Landessynode, die
wıederum einen Ausschuß (sıeben Mitglieder) einsetzte. Diesem
sollte der vorgelegte Entwurf bei seiner Arbeit als Grundlage die-
NCN; doch sollten dabei Richtlinien berücksichtigt werden., dıe durch
eiNe unverbindliche Meinungsbefragung der Synode ermuittelt

Mit dem Aaus dieser Arbeit erwachsenen Entwurf 11 befaßte
sıch die Landessynode auf ihrer Tagung 1mM Maıi 1954 ber auch
dieser Entwurt verfiel der Ablehnung. Wiederum wurde eın Aus-
schufß eingesetzt, diesmal AUS zwolf Mitgliedern bestehend, dessen
Entwurtf 111 schließlich 1MmM Februar 1956 in erster Lesung un
6. Mai 1958 nach nochmalıger Überarbeitung mıt verfassungs-
andernder Mehrkheıt angenomMm wurde. Als Zeitpunkt des In-
krafttretens der Rechtsordnung hat die Kirchenleitung den 1. Ja-
uUar 1959 bestimmt. Seitdem steht die Rechtsordnung in Geltung.
Auf einıge kleinere Änderungen, die sich zwischenzeitlich als not-
wendıg erwiesen haben, braucht 1m Rahmen dieser Untersuchung,
die dıe Stellung des Landeskirchenamts ZU Gegenstand hat, nıcht
naher eingegangen werden.

Die Rechtsordnung sicht für das Landeskirchenamt einen Ab-
schnitt VOTr un wird damıiıt der Bedeutung der landeskirchlichen
Verwaltung 1m Gesamtgefüge des irchlichen Aufbaus gerecht. Sie
unterscheidet auf allen Ebenen zwischen „Amtern”, „Körper-
schaften“ un sonstigen Diensten. Als „Körperschaften” werden
auf der landeskirchlichen Ebene dıe Landessynode un: die Kıir-
chenleitung genannt. Dabei ist die Verwendung des Begriffs ”  OTr-
perschaften” 1n diesem Zusammenhang zumındest ungewöhnlich,
WEnnn nıcht Sar rechtlich anfechtbar. Denn dıe Landeskirche als
solche ist Körperschaft, Körperschaft des offentlichen Rechts Von
daher ist zumındest die Frage berechtigt, ob mMa  — die Personen-
mehrheiten, dıe ZUT Vertretung der Körperschaft berufen sind,
ihrerseıts auch wiederum als „Körperschaften” bezeichnen ann
un! darf Auf jeden Fall ıst eine solche Bezeichnung unprazıse und
mehrdeutig. Die Bezeichnung „Organe” ware hierfür ohl
SEMESSCHCT FECWESCH.

In dieser Konzeption ist das Landeskirchenamt deutlich ab-
gesetzt VO  —_ den Körperschaften der Rechtsordnung. Und das ist
gut Denn das Landeskirchenamt ist seinem Wesen nach nıcht
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Organ, nıcht Vertretungskörper, sondern „Behörde“, Verwaltungs-
behörde der Landeskirche. Ihr obliegt 1in kollegialem Zusammen-
wirken VO  — geistlichen und weltlichen (rechtskundigen) haupt-
und nebenamtliıchen Mitgliedern, wıe Ma  w schon un volltönend

pflegt, die Bewältigung des kirchlichen Alltags mıt seinen
während der Kirchenleitungkleinen un: großen Entscheidungen,

die großen grundsatzlichen Entscheidungen un Leitungsaufgaben
zutallen. Das ist theoretisch sauber konstrulert, Lafßt sıch aber in
der Praxıs nıcht immer chemisch rein durchhalten. Wo verwaltet
wird, werden immer un zugleich auch Leitungsakzente gesetzt.
Auf der anderen Seite ber ist geistliche Leitung auch nıcht denk-
bar, ohne zugleich auch ein Stück Verwaltung verwirklichen.
Man mas das bedauern oder nıcht Es ist un!: bleibt ein Faktum
der Verfassungswirklichkeit. Bisher ıst 65 auch noch 1n keiner Lan-
deskirche gelungen, dieses echte Spannungsverhältnis VO  k Kirchen-
leiıtung un kirchlicher Verwaltung in überzeugender Weise auf-
zulösen. Damıiut, dafß mMa das Landeskirchenamt ZUr „reinen Ver-
waltungsbehörde” erklärt, ist das Problem wahrlich nıcht geloöst.
Ebenso falsch ware cS, den Begriff „Verwaltung” 1mM Gegensatz
ZUT geistlichen Leitung als rein verwaltungstechnische Arbeıt un
das Verwaltungsorgan NUTr als untergeordnete Geschäftsstelle für
außere Verwaltungsangelegenheiten un! als Werkzeug der Büro-
kratıe verstehen un: ihm eine echte Leistungsfunktion un!
eigene Verantwortung abzusprechen. Die Erfahrung des Kirchen-
kampfes, dafß Verwaltung un! geistlıche Leıitung untrennbar miıt-
einander verbunden sind, spricht dagegen Wer als Mitglied einer
Kirchenbehörde tagtäglıch geistliche Entscheidungen treffen MUu
un damıt tatsächlich geistliche Leitung ausübt, der ammelt einen
solchen Erfahrungsschatz, daß se1nes (Jewissens willen auch
dıe Möglichkeit haben muß, dıese seine Erfahrungen auch VCI-

werten un geltend machen; SONS verkümmert C5S, un das
(Sanze leidet Schaden. Dahın sollte CS eın guter Gesetzgeber kom-
80101 lassen.

So hat das Landeskirchenamt se1ine eigene Zuständigkeıit 1m
Rahmen der gesamten Ordnung, seine eigene Verantwortung und
VO  r daher auch seine eigene Würde Es ist nıcht, w1e INa  e} gelegent-
lich nach 1945 das W esen der landeskirchlichen Behorden
umschreiben versucht hat, Kanzle1 oder Sal „Schreibstube” der
Bischöfe, wenngleich der Verwaltungsapparat des Landeskirchen-
amtfts selhbstverständlich auch den Bischöfen hilfreich un: unter-
stützend ZUr Seite steht

Die alten Bindungen den Staat bestehen nıcht mehr. An 1  ®  hre
Stelle ist ein echtes un! gutes partnerschaftliches Verhältnis den
staatlıchen Organen getreten. Der Staatskirchenvertrag VO
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Aprıl 1957, der hierfür die Grundlage bildet, erscheıint auch
in der Gegenwart als eın geeıgnetes un legıtimes Miıttel des Aus-
gleichs zwischen Staat un Kirche Vom Staate her gesehen be-
stehen keine Bedenken, dafß der Staat dort, ıhm diıe Verfassung
Raum gelassen hat und sıch staatliche un kirchliche Inter-
9 VOT allem 1MmM Bereich der „ICS mixtae“, berühren, Von seiner
Freiheit auch 1mM Sinne einer vertraglichen Bindung Gebrauch
acht Für den ırchlichen Bereıich geht es 1er auch nıcht NUr

den Gewinn VO  - Garantıen, sondern VOT allem eine Verstän-
digung mıt dem politischen Bereich ber die beide Seiten beruüh-
renden Gegenstäande.

Freilich ist unverkennbar, dafß viele heute das Zeitalter vertrag-
lıcher Kinıgungen zwischen Kirche un!: Staat für abgelaufen halten
un: eine Lösung der Kirche auch AaUus solchen vertraglichen Bin-
dungen und institutionellen Gestaltungen anstreben. Ihr Blick
ist auf das 1ıld einer freien Kirche gerichtet, deren Rechtsstellung
sıich LU noch auf die grundrechtlichen Sıcherungen individueller
Freiheit in der Demokratıie, auf die Freiheit des Glaubens, der
Vereinigung und der Außerung VO  - Meinungen gründet. Dabe!ı
steht VOT allem das amerikanische Beispiel VOT Augen, ohne dafß
ohl immer deutlich gesehen wird, dafß 1€Ss unter SaAnNZ
anderen geschichtlichen un theologischen Voraussetzungen ent-
standen ıst, als S1e uns 1in Europa un speziell in der Bundes-
republık vorgegeben sıind Es wird dabei auch übersehen (vielleicht
auch bewußfßt in auf genommen), dafß das Aufgeben der verftas-
sungsrechtlichen und vertraglichen Situation unvermeıdbar VO  —
der Volkskirche WCS und ZUr Freikirche hinführt, mıiıt allen sich
daraus ergebenden Konsequenzen. Dazwischen gibt 6S nach NSCcC-
1 C Rechtssystem jedenfalls 1m Augenblick noch nıchts. Die Kırche
sollte aber nıcht leichtfertig Positionen aufgeben, bevor S1e nıcht

Rechtsboden unter den Füßen hat
Daneben machen in der etzten eıt Fragen die Kirchen-

reform un dıe Strukturierung einer Landeskirche 1n einer siıch
standıg verandernden Welt un: Gesellschaft 1e1 VO  n} sich reden.
Mit groisem Fleiß sınd auf den verschiedensten Ebenen remien
un: Ausschüsse Werk, dıesen Fragen auf den Grrund
gehen un: S1e einer Lösung zuzuführen. Was daraus erwächst,
wırd möglicherweise auch das Landeskirchenamt 1n seıner Struk-
LUur, Gestalt un! Arbeitsweise berühren. Auch die jetzıge Rechts-
ordnung ist nıcht für eine Ewigkeit geschaffen. Auch nach uns wiıird
INa immer auf der Suche nach zeitgemäßen Formen bleiben.
Gleichwohl wird die Kirche 1ın jeder Phase ihrer Existenz einer
landeskirchlichen Verwaltung bedürfen, auch WEn iıhre Aufgaben
vielleicht Wandlungen unterworfen sınd, ebenso W1€E sich zwischen
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1868 un 1968 eın W andel vollzogen hat Das verpflichtet uns

aber, nıicht 1Ur unNnserer Vorganger 1m Amt un! ihrer Mitarbeiter
1n allen Laufbahnen ber ein Jahrhundert in Dankbarkeıt für iıhren
treuen Dienst gedenken, sondern uch ıhr Wirken als Erbe,
Vermaäachtnis un Aulftrag mıiıt hinüberzunehmen 1ın eine Cu«cCc eıt
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